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RS OGH 1956/12/3 5Os649/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1956

Norm

DevG §27

StPO §227 Abs2

StPO §281 Abs1 Z8 Cc

Rechtssatz

Zum Begri  des Erschleichens einer Devisenbewilligung; es ist keine Überschreitung der Anklage, wenn auch ohne

eingetretene Sachverhaltsänderung die ursprüngliche Anklageschrift durch eine neue weitergehende ersetzt wird und

im Sinne dieser erweiterten Anklage ein Schuldspruch erfolgt.
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